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Verwaltungsausschuss 
  

21.09.2022                   

 
 
Betreff: 

Planung Feuerwehrhaus Reepsholt 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Straßen und Feuerwehren am 06.09.2022 wurden 
die Planungen für die Umbau- und Erweiterungsarbeiten beim Feuerwehrhaus Reepsholt 
vorgestellt (Drs.-Nr. 2022-005/4).  
 
Im Zusammenhang mit den Umbau- und Erweiterungsplanungen steht auch die Auflösung der 
Jugendfeuerwehr Reepsholt/Wiesede und die Gründung der Jugendfeuerwehren Reepsholt 
und Wiesede. Dieser geplanten Änderung im Bereich der Jugendfeuerwehren hat der 
Fachausschuss zugestimmt.  
 
Bislang wurden die Jugendfeuerwehren jeweils mit einem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 
als Einsatzfahrzeug ausgestattet, welche für die verschiedenen Aktivitäten der 
Jugendfeuerwehren genutzt werden. Die Jugendfeuerwehr Reepsholt/Wiesede verfügt über ein 
MTF, das im Moment bei der Ortsfeuerwehr Reepsholt stationiert ist und mit der Anschaffung 
des Tanklöschfahrzeuges (TLF) für die Feuerwehr Reepsholt an die Feuerwehr Wiesede 
übergeben werden soll. Tatsächlich untergestellt werden kann das Fahrzeug in Wiesede 
allerdings erst, wenn der Neubau dort abgeschlossen ist. Insofern wird vorgeschlagen, die 
Jugendfeuerwehr Reepsholt/Wiesede zunächst organisatorisch in zwei Gruppen aufzuteilen, 
die sich das Fahrzeug teilen. Erst wenn der Neubau in Wiesede abgeschlossen ist, werden die 
beiden Jugendfeuerwehren geteilt und jede Jugendfeuerwehr erhält ihr eigenes MTF:  
 
In der Ausschusssitzung wurde vorgeschlagen, das in der alten Fahrzeughalle vorgesehene 
Lager zu verkleinern und das Büro des Ortsbrandmeisters zu verlegen, um dort ein MTF 
unterzustellen. Nach Abstimmung mit der Feuerwehrunfallkasse (FUK) darf ein MTF als 
Einsatzfahrzeug dort nur untergestellt werden, wenn in der Halle bei geöffneter Fahrzeugtür 
eine ausreichende Bewegungszone zur Breite von 50 cm vorhanden ist. Auf der Seite zur Wand 
wird das zulässige Maße um ca. 28 cm unterschritten. Nach Rücksprache mit der FUK sind 
keine Ausnahmen gestattet, so dass in der alten Fahrzeughalle das MTF nicht als 
Einsatzfahrzeug untergestellt werden darf. Lediglich als reines Transportfahrzeug (kein 
Einsatzfahrzeug) für die Aufgaben der Jugendfeuerwehr dürfte das Fahrzeug dort untergestellt 
werden.  
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Um das MTF auch als Einsatzfahrzeug nutzen zu können, bleibt als einzige Lösung übrig, eine 
dritte Fahrzeugbox zu realisieren. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf rd. 187.000,-- €. 
Die geänderten Planungen sind der Anlage zu entnehmen.  
 
Gleichzeitig könnte das MTF als Transportfahrzeug im Zusammenhang mit geplanten 
Anschaffung des TLF Tatra genutzt werden. Über die Anschaffung des TLF Tatra ist allerdings 
gesondert zu beraten und entscheiden.  
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden um die zusätzlichen Kosten für den Bau der 3. 
Fahrzeugbox ergänzt. Siehe hierzu die Kostenschätzung als Anlage zu dieser Vorlage. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

1  2  3  

 
Gesamtkosten 
 
2.206.160,00 € abzüglich 
Vorsteuerabzug in Höhe 
von rund 176.000,00 €. 

 
Jährliche Folgekosten 
 
ca. 22.000,00 € 
Abschreibungen zzgl. 
Unterhaltungs- und 
Bewirtschaftungsaufwand. 

 
Objektbezogene Einnahmen 
 
keine 
 
 

 
Haushaltsmittel 
 
   stehen nicht zur Verfügung 
   stehen bei dem Produktkonto 1.2.6.01/0203.7871000 mit 2.000.000 EUR zur Verfügung. 
Noch fehlende Mittel sind im Haushaltsplan 2023 zu veranlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem Verwaltungsausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 
 
Der geänderten Entwurfsplanung (Stand: 07.09.2022) für die Erweiterung des 
Feuerwehrhauses in Reepsholt wird zugestimmt. Nach gesicherter Finanzierung und Vorliegen 
der baurechtlichen Voraussetzungen ist das Bauvorhaben auszuschreiben. Über die 
Auftragsvergaben entscheidet der Verwaltungsausschuss. 
 
 
 
 
 
H. Goetz 
 
Anlagenverzeichnis:  
1 - Grundrisse Variante 3 Einstellplätze 
2 - Ansichten Variante 3 Einstellplätze 
3 - Kostenschätzung  3 Einstellplätze 
4 - Prüfung MTF in alter Fahrzeughalle 
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